
 

Verschmelzungsbericht 
 

 

Der im Vereinsregister des Amtsgerichts Arnsberg eingetragene gemeinnützige Verein  

(VR 30013) Förderverein Geschwister-Scholl Gymnasium e.V. mit Sitz in Winterberg  

 

und  

 

der im Vereinsregister des Amtsgerichts Arnsberg eingetragene gemeinnützige Verein  

(VR 30276) Förderverein des Gymnasiums der Stadt Medebach e.V. mit Sitz in Medebach 

 

 

beabsichtigen zu verschmelzen. 

 

 

1. Darstellung der augenblicklichen Situation und Lage 

 

Bis zum Schuljahr 2019/2020 gab es zwei Standorte des Geschwister-Scholl 

Gymnasiums. Zum einen den Standort in Medebach, mit dem Förderverein des 

Gymnasiums der Stadt Medebach e.V. und zum anderen den Standort in Winterberg, 

mit dem Förderverein Geschwister-Scholl Gymnasium e.V.  

Mit der Auflösung des Standorts in Medebach hat der ansässige Förderverein einen 

grundlegenden Zweck seiner Bestimmung verloren und eine Weiterführung des Vereins 

nicht mehr für sinnvoll erachtet. 

 

2. Motive für die Verschmelzung, die mit ihr verfolgten Ziele, die Konsequenzen, 

mögliche Alternativen 

 

Beide Fördervereine haben sich in der Vergangenheit zum Ziel gesetzt, die Schülerinnen 

und Schüler in dem Erreichen der Lernziele zu unterstützen. Durch die Auflösung eines 

Standortes hat sich das Ziel der Vereine, und somit der Vereinsmitglieder, nicht 

geändert. Durch die Verschmelzung der Vereine kann die erfolgreiche Arbeit beider 

Vereine in einem Verein fortgesetzt werden. Eine Alternative zur Verschmelzung wäre 

die Auflösung des Fördervereins Medebach gewesen. Allerdings wäre dadurch sowohl 

die jahrelange Arbeit des Fördervereins verloren gegangen, sowie die Akzeptanz für den 

Förderverein des Geschwister-Scholl Gymnasiums geringer gewesen.  

 

 

 

3. Details des Verschmelzungsvertrages 

 

Der an der Fusion beteiligte Verein Förderverein des Gymnasiums der Stadt Medebach 

e.V. überträgt sein Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter 

Ausschluss der Abwicklung im Wege der Verschmelzung gemäß §§ 99 ff. und 4 ff. 

UmwG auf den im Vereinsregister des Amtsgerichts Arnsberg eingetragenen ebenfalls 

gemeinnützigen Verein Förderverein Geschwister-Scholl Gymnasium e.V.. 

 

Sitz des Förderverein Geschwister-Scholl Gymnasium e.V. - nachstehend auch kurz 

„gemeinsamer Verein“ genannt - ist Winterberg. 
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Nutzen und Lasten des Vermögens des Förderverein des Gymnasiums der Stadt 

Medebach e.V. geht von dem Fusionsstichtag an auf den übernehmenden Verein über. 

Der Förderverein Geschwister-Scholl Gymnasium e.V. wird Gesamtrechtsnachfolger 

des Fördervereins des Gymnasiums der Stadt Medebach e.V. 

 

Dadurch erwerben alle Mitglieder die Mitgliedschaft im Fusionsverein. Der 

gemeinsame Verein gewährt jedem Mitglied des übertragenden Rechtsträgers eine 

Mitgliedschaft mit dem Mitgliedsstatus, wie das Mitglied sie im übertragenden Verein 

hatte. 

In die bisherigen Rechte aus der jeweiligen Mitgliedschaft wird nicht negativ 

eingegriffen (Besitzstandswahrung). 

Insbesondere auch die Rechte aus Ehrenmitgliedschaft und Ehrenvorsitz 

(Beitragsfreistellung) bleiben unberührt. 

 

Soweit ein Mitglied sowohl Mitglied im Förderverein Geschwister-Scholl Gymnasium 

e.V. als auch im Förderverein des Gymnasiums der Stadt Medebach e.V. ist, erhält es 

im gemeinsamen Verein nur eine Mitgliedschaft.  

 

Die Rechte und Pflichten der beteiligten Vereine gehen mit Stichtag 01.01.2022 auf den 

Fusionsverein über. 

 

Die Übernahme des Vermögens des Fördervereins des Gymnasiums der Stadt 

Medebach e.V. erfolgt im Innenverhältnis mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2021. 

Vom 01.01.2022 an gelten alle Handlungen und Geschäfte dieser Vereine als für 

Rechnung des gemeinsamen Vereins vorgenommen.  

 

Der Verschmelzung liegen die Kassenberichte des Fördervereins des Gymnasiums der 

Stadt Medebach e.V. und des Förderverein Geschwister-Scholl Gymnasium e.V. auf 

den Stichtag 31.12.2021 zugrunde. Auf einen Zwischenbericht wird verzichtet. 

 

Besondere Rechte im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 7 UmwG bestehen bei dem Förderverein 

des Gymnasiums der Stadt Medebach e.V. nicht. Einzelnen Mitgliedern werden im 

Rahmen der Verschmelzung keine besonderen Rechte im Förderverein Geschwister-

Scholl Gymnasium e.V. gewährt. Besondere Vorteile im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 8 

UmwG werden ebenfalls niemanden gewährt.  

 

Soweit ein Mitglied des Fördervereins des Gymnasiums der Stadt Medebach e.V. bereits 

Mitglied des Förderverein Geschwister-Scholl Gymnasium e.V. ist 

(Doppelmitgliedschaft), erhält es im Förderverein Geschwister-Scholl Gymnasium e.V. 

keine weitere Mitgliedschaft. 

 

Keiner der an der Verschmelzung beteiligten Vereine hat Arbeitnehmer oder 

Arbeitnehmervertretungen/Betriebsrat. Folgen im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 9 UmwG 

für die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen ergeben sich aus der Verschmelzung somit 

nicht. 

 

Keinem Vereinsmitglied wird ein Abfindungsangebot unterbreitet. 
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4. Satzung des übernehmenden Vereins; Unterschiede zum übertragenden Verein 

Im Wesentlichen gleichen sich die beiden Satzungen. Beide Vereine sind gemeinnützig 

und selbstlos tätig. Der Satzungszweck des übertragenden Vereins findet sich in Gänze 

in dem Satzungszweck des übernehmenden Vereins wieder. Der Jahresbeitrag ist 

ebenfalls gleich, lediglich der Zeitraum des Geschäftsjahrs würde sich bei dem 

übertragenden Verein ändern, wobei dieses als nicht ehrachtenswert angesehen werden 

kann.  

Mit der Zustimmung der Mitgliederversammlungen der beteiligten Vereine erfolgt die 

Übernahme der derzeit gültigen Vereinssatzung des Förderverein Geschwister-Scholl 

Gymnasium e.V. 

 

 

 

5. Sonstiges 

 

Die durch die Verschmelzung entstehenden Kosten trägt der übernehmende Verein. 

Sollte die Verschmelzung scheitern, tragen die an der Verschmelzung beteiligten 

Vereine die entstehenden Kosten je zur Hälfte. 

 

Die bisherige Dauer der Mitgliedschaft in den Vereinen Förderverein Geschwister-

Scholl Gymnasium e.V. und Förderverein des Gymnasiums der Stadt Medebach e.V. 

wird -insbesondere für Ehrungen bzgl. der Dauer der Mitgliedschaft- im gemeinsamen 

Verein anerkannt. 

 

 

 

 

 

 


